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VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER BIBLIOTHEKARE - -~~~~~ 

Josefsplatz 1, A-1015 Wien, Tel. (0222) 53410 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
A - 1010 Wien 

Geschäftssitz: Universitätsbibliothek Innsbruck 
Innrain 50, A - 601 0 Innsbruck Tel. (0512) 507/2070, 2084, 2087 

Innsbruck, am 25.3.1993 
Zl.:vÖB A-94/93 

Die Vereinigung österreichischer Bibliothekare erlaubt sich, die in 

der Sitzung des Präsidiums der Vereinigung beschlossene Stellungnahme 

zum Entwurf des Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten 

(UOG 1993), Entwurf des BMWF vom 3. Dezember 1992, zu übermitteln. 

Die Stellungnahme deckt sich inhaltlich mit jener, die von der 

Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheksdirektoren erstellt wurde. 

HR Dr. Walter Neuhauser 
Präsident 

Bankveri>lndung: Erste ÖatelTl!lchloche Spar-e- Konto Nr. (]OO..32(1;0 

Ramming r 
Sekretärin 
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STELLUNGNAHME 
DER VEREINH;UNG ÖSTERREICHISCHER BIBLIOTHEKARINNEN UND 
BIBLIOTIIEKARE ZC\l ENTWURF DES BLNDES(;ESETZES OBER DIL 

ORGANISATION DER UNIVERSITÄTEN 
(UOG 1993)' 

Die Zielsetzung dei" Univel"sitätsl"eform ist, die Universitäten etlizientel" zu gestalten und in 
Zukunft nach wil'tschaftlichen Gesichtspunkten zu fiihl"en. Mehr Autonomie der einzelnen 
Univel'Sitäten soll dies ermöglichen. 

Im Gegensatz dazu I"eichen die Aufgaben der Universitätsbibliotheken unter Bedacht­
nahme auf eine zweckmällige. nls<:he und SplU"same Vel'waltung iihc," den lokakn uni, l'l"" 

sitäl'en Bereich hinaus. Zusammenal"beit und nicht Wettbewerb sind Voraussetzung fÜl" 
das Ed)l"ingen von Dienstleistungen unter den angestrebten wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten. ,~ 

Für die Koopel"ation aller Universitäts- und anderer wissenschaftlichet" Bibliotheken, 
insbesondel"e Zentralbibliotheken, Bibliotheken der künstlerischen Hochschulen und 
Östen"eichische Nationalbibliothek, besteht ein eigener tinanzgesetzlicher Ansatz, der 
auch weitel"hin el"halten wel"den soll: die Autonomie dei" einzelnen Universitäten steht 
dazu im Widel-spmch. 

Das Gnlßdkonzept der Univel'SitätsrefOl"m wil"d nun in keiner Weise beeinträchtigt, wenn 
die Univel'Sitütsbibliotheken auch kiinftig die nachfolgend angefiihrtcn. hishel"igen Aufga· 
ben vernetzt ed"üllen: 

a. LiteratUl"- und InformationsversOl"gung dei" Universitätsangehörigen zur E..tüllung ih­
I"el" Lehr- und Forschungsaufgaben; 

b. Literatur und InfOl"mationsversorgung der Benützer, die nicht Angehö.-ige dei" Uni­
versität sind: 

c. das Zusammenwil"ken im gesamtösten"eichischen wissenschaftlichen Bibliothekswesen, 
auch als Verbundsystem; 

d. die EI"haltung, EI'Schließung, Beniitzung von Handschriften, Inkunabeln, alten 
DI"ucken, graphischen Sammlungen u.ä. sowie die Erwerbung fachlich odel" regional 
I"eleumtel" Kultuq,:iitel"; 

e. die Wahmehmung außel"- und übenmiversitärer Aufgaben im Sinne einer 
"öfrentlichen wissenschaftlichen Bibliothek", einer "Landesbibliothek" , insbesondel"e 
hinsichtlich interdisziplinären Bestandsautbaues und intemationaler Koopel"ation; 

f. die Wahrnehmung von außerunivel"sitären Aufgaben andel"cr Art, wie konservatori­
sche Aufgaben, Ofrentlichkeitsarbeit dlll"ch Publikationstätigkeit, wissenschaftliche 
Bearbeitung dei" Bestände und Durchfiihnmg von Ausstellungen; 

g. die Bibliotheksplanung. die einheitliche Bibliothekarsuusbildung. sowie 
bibliothekswissenschaftliche Untel'Suchungcn aufgrund dei" an dei" Universitätsbiblio­
thek v<whandenen fachlichen Kompetenz. 

Da es sich dabei. ausgenommen lit. a. um Aufgaben handelt. wekhe von Univel-sitütsOl'ga­
nen nicht aufgetl-agen wel"den können. von diesen aber auch nicht verhindel't werden dii,"· 
ren. sind die Lnivcl"Sillitsbibliotheken nicht, wie in dem ZU," Begutachtung stehenden Lnl· 

Der n;lChstchcnde I'ext deckt Sich Im Wmt!;ll1t mit der von der !\rbeltsgemcinseh"ft der lliblJothcksllJrektmen 

;,usgc;,rbCl teten Stellungnahme 
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wud', als eine von mehn~r"en Dienstleistungseinrichtungen hestimmter" Universitäten, son­
dem in einem Abschnitt "Sonderbestimmungen fiir Universitätsbibliotheken" zu behan­
deln. 

Unter" Bedachtnahme allf die dargelegten Aufgaben der Universitätsbibliotheken wär-e z.B. 
schon die Budget-, Planstellen- und Raumzuweisung, die PersonaleinsteIlung, ebenso die 
Erlassung der- BenützungsOl"dnung im Rahmen der Satzungsgebung dlll"ch Univel"sitäts­
or"gane nicht zweckdienlich, sondern sogar zweckwiddg (Interessen kollision, r-echtliche 
Zuständigkeit Dr-itter"); Uahel" sollte die Kompetenz des Bundesministers in Bibliotheksan­
gelegenheiten wie bisher- gewahrt bleiben. 

Univer-siHitsbibliotheken sind eben nicht nur Teile der betreffenden Universität, sonder-n 
auch Teile des gesamtiisterTei<:hischen Bibliothekswesens. 

Der- Ändenmgsvor-schlag lautet deshalb: 
Einfügung: '<-." 

XI. Abschnitt 
Sonderbestimm u ngen f'iil- Universitätsbibliotheken 

~ 71 (I) Die Universitäl<;bibliotheken sind teilrechtsf'ahige Einrichtungen des Bundes an 
den lJnivel-sitäten. 

2 

(2) Dic Univer-sitätsbibliotheken haben folgende Aufgaben: 

I. Beschaffung, Erschließung und Bereitstellung von wissenschaftlicher Literd­
tlll" und von sonstigen Inf'fwmationstr"ägt'rn 

a. für die Erfüllung de." Lehr"- und For-sdlllngsaufgahen der {'niwr"sitiit: 

b. fiir den Bed3l-f aller interessierten außeruniversitären Per-sonen und 
Institutionen; 

2. Tcilnahme an Gemeinschaftsunternehmen des östen-eichischen und 
inter"nationalen wissenschaftlichen Bibliotheks- und Informationswesens; 

3. ZusammenHl-beit mit anderen Institutionen bei dei" Ed'iillung von 
Teilaufgaben; 

.. t die Er"haltung, Er-schließung und Benützung von Handschriften, Inkunabeln, 
alten Ur-ucken, gr-aphischen Sammlungen u.ä. sowie die Erwerbung fachlich 
oder" regional relevanter" Kulturgüter; 

5. Pflege (Konser"vierung und Restauderung) und wissenschaftliche Bearbei­
tung wer-tvollen Bestandes; 

6. Bibliotheksplanung, die einheitliche ßibliothekarsausbildung und die Theo­
rie des Bibliotheks-, Dokumentations- und Informationswesens; 

7. Benützer"schulung und Üfl'entlichkeitsal-beit einschließlich Pu-
blikationstätigkeit sowie DUI-chfühnrng von Ausstellungen: 

R. Ed'üllung sonstiger-, dm"ch ander-e gesetzliche Vors<:hriften iiber-tr-agener 
Aufgaben. 

(3) Die gesamten an einer Univer-sität vorhandenen wissenschaftlichen Dr-uckwer-ke 
und sonstigen Inf(wmationstr"üger", soweit sie im Eigentum des Bundes, der Lni­
ycr-sität oder" einer- lJniver-sitütseinr-ichtung stehen und nicht Zwt'cken dlT 

Ver-waltung der" Universität odel" einer ihrer Dienstleistungseinrichtungen 
dienen, bilden den Bestand der" Univer-sitätsbibliothek; sie sind nach einheitli­
chen Richtlinien zu vcr-waltcn. 

(4) Die Univer"sitätsbibliothek ist von einem Beamtcn oder" Vertragsbediensteten des 
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Bundes, der die Grundausbildung für die Verwendungsgruppe A - Bibliotheks-, 
Dokumentations- und Informationsdienst - mit Erfolg abgeschlossen hat, zu lei­
ten. Er' ist aufgmnd einer' Ausschreibung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung so­
wie im Mitteilungsblatt der Univer'Sität, ed'ol'derlichenfalls auch in ander'en öf­
fentlichen Publikationen, nach Anhör'ung des Senates bzw. des Universitätskol­
Iegillms vom BlIndesministel' fiil' Wissenschaft lind FOI'S('hllng ZII hestellen, Er 
ist Mitglied des Senates bzw. des Univer'Sitätskollegiums lind der' Bibliotheks­
kommission, die vom Senat bzw. vom Univel'Sitätskollegium gern. § 12 Abs. 5 
einzusetzen ist. 

(5) Der- Dir'ektor der Universitätsbibliothek hat Vorsorge flir die zur Ert'üllung der 
Aufgaben deI' Cnivcl'Sitütsbibliothek el'fOl'dedichen (;c1dmittcl, Planstellen und 
Räume zu tr'cfIen lind diesbezügliche Anträge an den Bundesminister' für' Wis­
senschaft und FOI'Schung zu stellen, Die Zuweisung dieser Geldmittel, Planstellen 
und Räume ert'olgt direkt an den Direktor der' Universitätsbibliothek, 

(6) Der Direktor:'-'uer Univer'sitätsbibliothek hat im Einvernehmen mit dem Senat 
bzw. dem Univel'sitätskollegium eine Benützungsordnung zu erlassen. 

(7) Nach Maßgabe von Umfang und Eigenart der Universitätsbibliothek kann diese 
in eine IIauptbibliothek und in eine oder mehrere Fakultäts- bzw. Fachbiblio­
theken untergliederi werden. 

(8) Die allenfalls eingedchteten Fakultäts- bzw. Fachbibliotheken sind von Beamten 
odel' Veriragsbediensteten des Bundes, die die Grundausbildung für die 
Verwendungsgruppe A - Bibliotheks-, Dokumentations- und Informationsdienst 
- mit Erfolg abgeschlossen haben und über' ausreichende Kenntnisse auf den von 
der' betJ'etl'enden Fakultäts- bzw. Fachbibliothek betreuten Gebieten der Wissen­
schaft ved'iigen. 

(9) Die .Aufnahme von Personal für' die Univer'sitätsbibliothek ed'olgt auf' Vor'schlag 
dc<., Dil'ektOl's durch den Bundcsministel' f'iir' WisSt'nschaf't lind FOI"chung, Das 
Bibliothekspel'Sonal hat die Bibliotheksausbildung wie bisher' zu absolviel'en. 

(10) Bei der Anschatl'ung und Ber'eitstellung von InfonnationstJ'ägern durch die 
Lniversitätsbibliothek sind die Ert'onJemisse des I.ehr- lind F!H'S('hungslH'trielws 
sowie weitestgehende Kontinuität und Vollstiindigkeit deI' Anschatl'ungen auf 
dcn \on deI' Lnivcl'Sitül betl'cllkn Ccbictcn deI' Wisscnschal'l zu bel'ücksichli­
gen, Die Anschatl'ung von Infol'mationstr'ägem, die unmittelbar' der Durchfüh­
nmg konkl'eter LelH'aufgaben und FOI'schungsvOl'haben dienen, ed'olgt auf An­
trag deI' Institute aufgnmd von VOJ'schHigen der dOli tätigen Universitätslehrer', 

Die Zäh I u n g der folgenden "Abschnitte" des Gesetzesentwurfes rückt jeweils um 1 
weiter', also statt bisher "XI" nunmehr' "XII". Abschnitt Dienstleistungseinrichtungen 
usw. 

DeI' bishedge § 71 erhält die Zählung" § 72". 

In § 72 (neue Zählung), Abs. 1 entfällt Z. "2. die Univer'sitätsbibliothek", Z. 3 und 4 erhal­
ten die Zählung "2" bzw, "3". 

Der' bishedge § 72 erhält die l..ählung "§ 73". 

DeI' bishel'ige § 73 samt davorstehender Übel'Schrift "Universitätsbihliothek" entfällt. 

In § 84 Abs. 9 ist die Zählung des dort zitierten § 72 zu ändem in "§ 73". 

§ 84 Abs. 10 hat zu lauten: "(10) Die Bibliotheksdir'ektoren gern. § 84 Abs. 3 UOG üben 
die Funktion deI' Dir'ektoren der Universitätsbibliothek gern. § 71 Abs, 4 bis 6 dieses 
Bllndl'sge<.,l'tzt's alls," 
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